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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines Dämmstoffelementes, insbesondere 
einer roll- und wickelbaren Dämmstoffbahn aus Mine-
ralfasern, vorzugsweise aus Steinwolle, bei dem Mi-
neralfasern unter Zugabe von Bindemitteln auf einer 
Fördereinrichtung abgelegt und das Bindemittel an-
schließend ausgehärtet wird, wobei der Bindemittel-
gehalt der Mineralfasern nach dem Ablegen auf der 
Fördereinrichtung derart variiert wird, dass über die 
Breite des Dämmstoffelementes Bereiche ausgebil-
det werden, die einen erhöhten Bindemittelgehalt 
aufweisen. Ferner betrifft die Erfindung ein Dämm-
stoffelement aus mit Bindemitteln gebundenen Mine-
ralfasern, insbesondere aus Steinwollefasern, vor-
zugsweise in Form einer wickelbaren, in einzelne 
Platten zu separierende Dämmstoffbahn aus Mine-
ralfasern, bestehend aus einem insbesondere gerad-
flächig begrenztem Körper mit zwei parallel zueinan-
der und im Abstand angeordneten großen Oberflä-
chen sowie insbesondere rechtwinklig zu den großen 
Oberflächen verlaufenden Seitenflächen und Stirnflä-
chen, die ebenfalls rechtwinklig und im Abstand zu-
einander angeordnet und parallel verlaufend ausge-
richtet sind, wobei zwischen den großen Oberflächen 
zumindest ein Bereich mit Mineralfasern angeordnet 
ist, der mit einem erhöhten Bindemittelgehalt ausge-
bildet ist. Schließlich betrifft die Erfindung eine Vor-
richtung zur Herstellung eines Dämmstoffelementes, 
mit einem Schmelzofen zur Herstellung einer zu zer-
fasernden silikatischen Schmelze, einem nachge-
schalteten Zerfaserungsaggregat, in dem die silikati-
sche Schmelze über zumindest eine rotatorisch an-
getriebene Walze in mikrofeine Mineralfasern zerfa-
sert wird sowie einer Fördereinrichtung, auf der die 
mit Bindemitteln versetzten Mineralfasern aufgesam-
melt werden, wobei im Bereich des Zerfaserungsag-
gregates Düsen angeordnet sind, über die Bindemit-
tel unterschiedlicher Art und/oder Masse auf lokal 
vorbestimmte Mineralfasern aufbringbar sind.

[0002] Dämmstoffelemente in Form von Faser-
dämmstoffen bestehen aus natürlichen organischen 
Fasern. Weiterhin sind Mischungen verschiedener 
Faserarten miteinander möglich. Die größte Marktre-
levanz haben Dämmstoffelemente aus Mineralwolle. 
Ihre wesentlichen Elementarteilchen sind glasig er-
starrte Mineralfasern, die mit Hilfe geringer Mengen 
von Bindemitteln miteinander verbunden sind. Ange-
strebt wird eine punktweise Verbindung der einzel-
nen Mineralfasern, um ein elastisch-federndes Ver-
halten einer zu bildenden Fasermasse zu erzielen 
und im weiteren zu erhalten. Übliche Bindemittel sind 
beispielsweise Gemische aus duroplastisch aushär-
tenden Phenol-Formaldehyd-Harnstoffharzen, die in 
wässriger Lösung in der Fasermasse verteilt werden. 
Phenol-Formaldehyd-Harnstoffharze enthalten gerin-
ge Mengen an haftvermittelnden Substanzen. Hier-
bei handelt es sich zumeist um Silanverbindungen. 

Der Gehalt an brennbaren organischen Substanzen 
muß so niedrig wie möglich gehalten werden, um die 
Dämmstoffelemente als nichtbrennbar im Sinne von 
DIN 4102 Teil 1 deklarieren zu können. Alternativ zu 
Phenolharz-Formaldehyd-Harnstoffharzen können 
auch andere in Wasser, Wasser-Alkohol und ähnli-
chen, preiswerten Lösungsmitteln gelöste Harze wie 
Melaminharz, Epoxid-, Polyesterharze allein oder in 
Mischungen miteinander verwendet werden.

Stand der Technik

[0003] Mineralfasern werden auch mit Kieselsol ge-
bunden, das in Form von nanoskalierten SiO2-Parti-
keln in einem Netzwerk von Alkoxysilanen eingebun-
den ist. Typische Beispiele für diese anorganischen 
Bindemittel werden beispielsweise in der WO 
98/21266 A1 beschrieben. Da neben den genannten 
Bindemitteln weitere Modifikationen bestehen, wer-
den derartige Bindemittel im Folgenden allgemein 
auch als Nanokomposite oder Ormocere bezeichnet. 
Die Gelierzeit dieser Bindemittel kann entsprechend 
den Anforderungen der Herstellungsprozesse der 
Dämmstoffelemente in relativ weiten Bereichen ver-
ändert bzw. angepasst werden. In Abhängigkeit von 
ihren Anteilen in den Dämmstoffelementen zwischen 
ca. 2 bis 20 Masse-% ergibt sich eine flexible bis re-
lativ spröd-harte Bindung. Die Aushärtezeit kann 
durch eine entsprechende Formulierung der Zusam-
mensetzung in relativ weiten Grenzen variiert wer-
den.

[0004] Mineralfasern werden durch Zerfaserung 
von silikatischen Schmelzen hergestellt. Die Tempe-
raturen dieser Schmelzen liegen oberhalb von 1450°
C bis 1500°C. Es werden handelsüblich Glas- und 
Steinwollefasern unterschieden. Die Bezeichnungen 
haben wegen der Verwendung aller möglicher Roh-
stoffe und verwerteter Abfälle anderer Industrien kei-
nen unmittelbar realen Hintergrund mehr. Die Be-
zeichnungen charakterisieren aber zwei unterschied-
liche Mineralfaserdämmstoff-Typen.

[0005] Die Zusammensetzung der Schmelze be-
stimmt ganz wesentlich das zur Anwendung kom-
mende Zerfaserungsverfahren. Die für Glasfasern in 
Frage kommenden Gläser weisen relativ hohe Ge-
halte an Alkalien und Bor-Oxiden auf und zeigen des-
halb eine weniger ausgeprägte Abhängigkeit der Vis-
kosität von der Temperatur. Dämmstoffelemente aus 
Glasfasern werden heute großtechnisch mit Hilfe des 
sogenannten TEL-Verfahrens hergestellt. Bei diesem 
Verfahren wird die Schmelze in einen rotierenden 
schüsselartigen Körper geleitet, dessen Seitenwän-
de Bohrungen aufweisen. Durch diese Bohrungen 
tritt die Schmelze aus, wobei sich infolge der Zentri-
fugalkräfte in Verbindung mit einer raschen Abküh-
lung relativ lange glatte, glasig erstarrte Glasfasern 
bilden.
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[0006] Die gebildeten Glasfasern werden in einem 
Fallschacht nach unten auf ein luftdurchlässiges 
Transportband geleitet und dort entsprechend der 
Leistung des Zerfaserungsaggregats und der Ge-
schwindigkeit des Transportbands zu einer geschlos-
senen Schicht mit entsprechender Höhe aufgesam-
melt. Die Packungsdichte entspricht der natürlichen 
Rohdichte zuzüglich des Anpressdrucks aus der 
Durchströmung mit der Kühl- und Transportluft. Der-
artige Herstellungsverfahren sind beispielsweise aus 
der EP 0 375 486 A1, EP 0 551 476 B1 oder der 
EP-A-0 484 211 A1 bekannt.

[0007] Da die Leistungsfähigkeit derartiger Zerfase-
rungsaggregate nur einige hundert kg/h beträgt, wer-
den gewöhnlich mehrere dieser Zerfaserungsaggre-
gate hintereinander geschaltet, so dass sie eine Pro-
duktionslinie bilden.

[0008] Schmelzen zur Herstellung von Steinwollefa-
sern enthalten große Mengen an Calcium- und Mag-
nesium-Oxiden sowie nicht unbeträchtliche Anteile 
an Eisenoxiden. Steinwollefasern sind deshalb deut-
lich temperaturbeständiger als Glasfasern. Die Ab-
hängigkeit der Viskosität der Schmelze zur Herstel-
lung von Steinwollefasern von der Temperatur ist 
hoch. Die Anwendung des TEL-Verfahrens ist nicht, 
bzw. nur unter ganz speziellen Voraussetzungen 
möglich.

[0009] Ein Verfahrensschema für die heute übliche 
Verfahrenstechnik zur Herstellung von Steinwollefa-
sern ist in der WO 92/10602 A1 dargestellt.

[0010] Die Herstellung der Steinwollefasern erfolgt 
ganz allgemein auf sogenannten Kaskaden-Zerfase-
rungsmaschinen. Diese bestehen zumeist aus drei 
oder vier Walzen, die mit hoher Umfangsgeschwin-
digkeit um horizontale Achsen rotieren. Die Schmel-
ze zur Herstellung von Steinwollefasern wird nachei-
nander auf die Umfangsflächen der Walzen geleitet. 
Dabei lösen sich Partikel aus der Schmelze, die in 
Form von Steinwollefasern oder nicht faserigen, zu-
meist kugelförmigen Körpern erstarren. Die restliche 
Schmelze wird jeweils auf die nächste Walze geleitet. 
Das Ausbringen an Steinwollefasern erreicht ca. 50 
Masse-%. Die mittleren Durchmesser der Steinwolle-
fasern betragen ca. 2–3 μm und entsprechen damit 
dem Durchmesser der Glaswollefasern. Von den 
nichtfaserigen Partikeln verbleiben ca. 30 % in Form 
kleinster Perlen in der Fasermasse, während die grö-
beren Körper durch Windsichtung abgetrennt werden 
können.

[0011] Die Abschreckung der entstehenden Stein-
wollefasern erfolgt durch eine Verdampfung von 
Wasser und eine Abgabe von Wärmeenergie an rela-
tiv große Luftmengen. Wegen Brandgefahr sowie aus 
Kosten- und Umweltschutzgründen werden in Was-
ser lösliche Bindemittel-Systeme verwendet. Durch 

eine schlagartige Verdampfung entstehen sehr feine 
Aerosole, die sich anschließend in Form feinster 
Tröpfchen auf der Oberfläche der Steinwollefasern 
niederschlagen. Dieser Vorgang muß instatu-nas-
cendi der Mineralwollefasern erfolgen. Sobald sich 
die Mineralwollefasern in einer turbulenten Luftströ-
mung zu Flocken zusammenballen, ist keine gleich-
mäßige Imprägnation mit Bindemitteln, insbesondere 
mit tröpfchenförmig verteilten Substanzen mehr mög-
lich. In diesem Fall wirkt die Oberfläche jeder einzel-
nen Flocke wie ein hoch wirksames Feinfilter.

[0012] Bei Kaskaden-Zerfaserungsmaschinen für 
Steinwollefasern erfolgt die Bindemittel-Zugabe bei-
spielsweise durch die horizontalen Achsen, die hohl 
ausgebildet sind. Obwohl die Steinwollefasern kurz 
und in sich verwirbelt sind, werden für ihre Bindung 
weniger als ca. 4,5 Masse-% des üblichen Phe-
nol-Formaldehyd-Harnstoffharz-Gemisches benötigt, 
was auf eine sehr gute Dispersion des Bindemittels 
hinweist. Bei Glaswolle-Dämmstoffen erfolgt die Bin-
demittel-Zugabe unterhalb des Zerfaserungsaggre-
gats, so dass mit ca. 4 bis 8 Masse-% deutlich höhere 
Mengen des Bindemittels eingesetzt werden müs-
sen. Die Verteilung der Bindemittelmengen in der Fa-
sermasse ist bei Glasfaserdämmstoffen nicht so 
gleichmäßig wie bei Steinwolledämmstoffen.

[0013] Ergänzend zu den Bindemitteln wird den Mi-
neralfasern Hydrophobier- und Staubbindemittel zu-
gegeben, die der Imprägnierung der Mineralfasern 
dienen. Hierbei handelt es sich beispielsweise um 
hochsiedende Mineralöle, die auf den Mineralfasern 
Kriecheigenschaften entwickeln oder um Öl-in-Was-
ser-Emulsionen, die aufgrund der oberflächenaktiven 
Substanzen eine gleichmäßige Benetzung der Mine-
ralfaseroberflächen bewirken. Hierbei kann beispiels-
weise Mineralöl in Kühlwasser transportiert werden, 
so dass auch hier eine schlagartige Verdampfung 
des Wassers auf den Mineralfaseroberflächen zur 
Bildung sehr feiner Aerosole führt, die sich dann nach 
den Bindemitteln auf den Mineralfaseroberflächen 
niederschlagen.

[0014] Es besteht bei der Herstellung von Mineralfa-
serdämmstoffen das Ziel, jede einzelne Faser mit der 
nächsten punktweise zu verbinden. Das ist bei dem 
derzeitigen Stand der Technik und der Begrenzung 
des Anteils an bindender organischer Substanz in 
den Dämmstoffen nicht uneingeschränkt möglich. 
Die Mineralfaserdämmstoffe enthalten hohe Anteile 
an nicht gebundenen Mineralfasern. Wie bereits eine 
überschlägige Berechnung zeigt, müßten zur Errei-
chung des Zieles deutlich größere Bindemittelmen-
gen eingesetzt werden. Eine Annäherung an das ge-
wünschte Ziel besteht nun darin, dass nur ein Teil der 
Mineralfasern miteinander verbunden ist und andere 
Mineralfasern nur aufgrund ihrer flockenartigen Ag-
glomerationen mit diesen verknüpft sind. Am ungüns-
tigsten für die Festigkeitsentwicklung verhalten sich 
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jedoch die ungebundenen Mineralfasern, wenn sie in 
Form von dünnen Trennschichten in der Fasermasse 
vorhanden sind. Die Ausbildung dieser Trennschich-
ten kann aber mit der angewendeten Aufsammlungs-
technik nicht verhindert werden.

[0015] Die Aufsammlungstechnik bewirkt grund-
sätzliche strukturelle Unterschiede zwischen Glasfa-
sern und Steinwollefasern. Die längeren und glatte-
ren Glasfasern werden überwiegend horizontal abge-
legt und bilden eine ausgesprochen laminare Struk-
tur. Diese weist beispielsweise in den beiden parallel 
zu den großen Oberflächen der Fasermasse verlau-
fenden Ebenen eine deutlich höhere Zugfestigkeit 
auf, als in der dazu rechtwinklig verlaufenden Ebene. 
Dementsprechend ist aber auch der Wärmedurch-
gangswiderstand in dieser Richtung deutlich höher 
als quer dazu. Bei den von vornherein schräg gela-
gerten, kleinflockig agglomerierten Steinwollefasern 
ist die Richtungsabhängigkeit der mechanischen und 
wärmeschutztechnischen Eigenschaften im direkten 
Vergleich zu den Glasfasern weniger ausgeprägt.

[0016] Bei der Produktion von Steinwollefasern er-
reichen die einzelnen Zerfaserungsmaschinen Leis-
tungen bis über 5 t/h. Es ist möglich, zwei oder drei 
Zerfaserungsmaschinen nebeneinander zu arrangie-
ren und die gebildeten Steinwollefasern in einer Sam-
melkammer aufzusammeln. Die Steinwollefasern 
werden in dünnsten zusammenhängenden Schich-
ten mit Flächengewichten von ca. 200 bis 300 g/m2

aufgesammelt und abtransportiert. Hierbei entsteht 
ein sogenanntes Primärvlies, welches durch pen-
delnde Bewegungen zu einem Sekundärvlies mäan-
drierend übereinander gelegt wird. Die weitaus ge-
bräuchlichste Ausführungsform dieser Pendelungs-
technik besteht in Bewegung des Primärvlieses quer 
zu der nachfolgenden Produktionsrichtung. Einzelne 
Primärvlieslagen werden deshalb in schräger Lage 
zu den großen Oberflächen des Sekundärvlieses ab-
gelegt. Bei einem senkrechten Schnitt zeigt es sich, 
dass eine aus dem Sekundärvlies bestehende 
Dämmstoffbahn aus ca. 4 bis 8 übereinander liegen-
den Primärvlieslagen besteht. Die Technik des Auf-
pendelns von Primärvlieslagen führt im Vergleich zu 
der sogenannten direkten Aufsammlungstechnik ge-
nerell zu einer Vergleichmäßigung der Fasermassen-
verteilung über die Höhe und Breite und damit auch 
zu einer weitgehend gleichmäßigen Struktur der 
Dämmstoffbahn. Auf der anderen Seite aber bleiben 
die Oberflächen der Primärvliese in dem Sekundärv-
lies wegen der Umorientierung der einzelnen Mine-
ralfasern und einer Abschwächung der Bindekraft er-
halten. Zu der Schwächung tragen insbesondere die 
ungebundenen Mineralfasern bei, deren Anteil auch 
bei dieser Zerfaserungstechnik relativ hoch ist. Die 
ungebundenen Mineralfasern werden in flacher La-
gerung auf den Oberflächen der Primärvliese abgela-
gert und finden sich deshalb schichtartig im Sekun-
därvlies wieder.

[0017] Das mit Binde- und Hydrophobiermitteln im-
prägnierte Sekundärvlies wird im weiteren Verlauf 
der Herstellung durch auf seine großen Oberflächen 
ausgeübten Druck auf die gewünschte Dicke und 
Rohdichte komprimiert. Wenn spezielle Strukturen 
erforderlich sind, kann das Sekundärvlies sowohl in 
Produktionslängsrichtung als auch quer dazu ge-
staucht werden. Während der Umformung muß dass 
Bindemittel immer noch klebfähig bleiben. Das ver-
formte Sekundärvlies wird unter Aufrechterhaltung 
der Verformungskräfte in einen Ofen geleitet, in dem 
Heißluft durch das Sekundärvlies gesaugt wird. Als 
Folge der intensiven Energieeinwirkung härtet das 
Phenol-Formaldehyd-Harnstoffharz-Gemisch ober-
halb ca. 220°C innerhalb weniger Minuten aus.

[0018] Dämmstoffelemente werden gemäß DIN 
18165 Teil 1 in den Lieferformen Platten, Filzen oder 
Matten hergestellt. Platten sind ebene Körper aus ge-
bundenen Mineralfasern. Filze bestehen ebenfalls 
aus gebundenen Mineralfasern. Sie können wie die 
Platten mit oder ohne Beschichtung aus beispiels-
weise Papier, Aluminium-Folie, Kunststoff-Folie, Far-
be oder dergleichen ausgebildet sein. Sie werden in 
der Regel in gerollter Form angeboten. Matten wer-
den mit Trägermaterialien wie Drahtgeflecht, Well-
pappe, Vliese durch Vernadelung oder Versteppung 
verbunden. Matten können ebenfalls aufgerollt wer-
den.

[0019] Dämmstoffplatten aus Mineralfasern zeich-
nen sich in Abhängigkeit von der Struktur der Faser-
masse und dem Bindemittelgehalt durch eine gewis-
se innere Festigkeit bzw. Steifigkeit aus. Gemäß DIN 
18165 Teil 1 sind nur geringe Grenzabweichungen 
von den Abmessungen, insbesondere von der Dicke 
erlaubt. Derartige Dämmstoffplatten werden bei-
spielsweise zwischen die Ständer von Holzwänden 
gezwängt oder zwischen die Konstruktionshölzer von 
Holzbalkendecken oder geneigten Dachkonstruktio-
nen geklemmt.

[0020] Dämmstoffplatten mit geringer Rohdichte 
und an und für sich hoher Kompressibilität werden 
selten komprimiert verpackt, um auf diese Weise 
Transport- und Lagerraum zu sparen. Bei relativ ho-
hen Kompressionen wird normalerweise die Struktur 
einzelner Dämmstoffplatten in dem jeweiligen Stapel 
irreversibel beschädigt oder es kommt bei längerer 
Lagerzeit zu Umorientierung der Fasern. In beiden 
Fällen werden anschließend nicht mehr die Nenndi-
cke und/oder beispielsweise die ursprüngliche Stei-
figkeit erreicht.

[0021] Filze weisen im Vergleich zu den Dämmstoff-
platten geringere Bindemittelgehalte auf. Die Steifig-
keit ist in allen drei Raumachsen gering. Filze werden 
während des Aufrollens um bis zu 70 % komprimiert, 
d.h. ein Dämmfilz beispielsweise mit der Nenndicke 
von 100 mm wird bis auf 30 mm zusammengedrückt. 
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Auch hier kommt es während der Lagerungszeit zu 
Relaxationseffekten, so dass die Steifigkeit der Filze 
abnimmt und auch die Nenndicke nicht immer wieder 
erreicht wird. Die Filze werden deshalb mit Überdicke 
hergestellt, damit sie nach dem komprimierenden 
Aufrollen bzw. dem Entrollen wieder die Nenndicke 
erreichen. Bei diesen Filzen sind die erlaubten 
Grenzabweichungen von der Nenndicke deutlich grö-
ßer als bei Platten, so dass insbesondere positive Di-
ckenabweichungen nicht die Gebrauchsfähigkeit ein-
schränken. Die Filze eignen sich nicht für den 
selbst-klemmenden Einbau zwischen Konstruktions-
elementen wie Dachsparren. Die Befestigung erfolgt 
mit Hilfe von aufgeklebten Trägerfolien, die beispiels-
weise an der Unterseite der Dachsparren befestigt 
werden.

[0022] Um sowohl die wirtschaftlichen Vorteile eines 
hoch komprimierten und gerollten Dämmstoffs aus 
Mineralfasern zu nutzen als auch den wärmeschutz-
technisch präzisen und auch schnelleren Einbau ei-
ner Platte erreichen zu können, schlägt die DE 3 612 
857 C2 vor, einen unkaschierten mehrere Meter lan-
gen Dämmfilz komprimiert aufzurollen. Um beispiels-
weise eine geneigte Dachkonstruktion zu dämmen, 
werden von dem Dämmfilz Platten in Form von Ab-
schnitten abgetrennt und zwischen die Sparren klem-
mend eingebaut. Die Abschnitte werden so orientiert, 
dass die im gerollten Dämmfilz außen liegende Zone 
nach oben gerichtet ist. Um die notwendige Klemm-
wirkung zu erreichen, muß der Plattenabschnitt eine 
gewisse Überbreite, aber auch eine ausreichende 
Steifigkeit aufweisen. Hierzu wird der Filz mit einer 
Rohdichte von 10 bis 40 kg/m3, insbesondere 10 bis 
25 kg/m3 beim Aufrollen im Verhältnis 1 : 2,5 kompri-
miert. Die Steifigkeit der Abschnitte wird durch einen 
auf 6 bis 7 Masse-% erhöhten Bindemittelgehalt er-
reicht. Durch die Angabe des Rohdichtenbereichs, 
insbesondere der Angabe < 25 kg/m3 und den Binde-
mittelgehalt von 6 bis 7 Masse-% ist für den Fach-
mann klar, dass sich die Anwendung nur auf ein 
Dämmstoffelement aus Glasfasern mit ausgeprägt 
laminarer Struktur und der daraus resultierenden 
sehr niedrigen Querzugfestigkeit beziehen kann. Bei 
derartigen Dämmstoffelementen führt ein Aufrollen 
zu erheblicher Rißbildung sowohl in der äußeren 
Zugzone als auch im Bereich der Druckzonen.

[0023] Rollbare Filze aus Steinwollefasern mit Roh-
dichten von ca. 23 bis 30 kg/m3 werden mit Bindemit-
tel-Gehalten von ca. 1,1 bis 2,2 Masse-% hergestellt. 
Trotz dieser niedrigen Rohdichten und geringen Bin-
demittelanteile müssen die Filze vor dem Aufrollen 
um bis zu ca. 70 % vorkomprimiert werden. Für den 
klemmenden Einbau von in Platten aufteilbaren Fil-
zen weisen diese Rohdichten von 30 bis ca. 55 kg/m3

und Bindemittelgehalte von ca. 2 bis 2,5 Masse-% 
auf.

[0024] Aus der EP 0 277 500 A2 ist beispielsweise 

ein Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung einer 
Faserdämmstoffbahn bekannt, die über ihre Höhe in 
Bereiche unterschiedlicher Eigenschaften unterteilt 
ist. Bei diesem vorbekannten Verfahren werden Teil-
bereiche einer Faserdämmstoffbahn abgetrennt und 
einer Verdichtung zugeführt, bevor die derart verdich-
tete Teilbahn der ursprünglichen Dämmstoffbahn zu-
geführt wird. Die verdichtete Teilbahn wird dann mit 
der ursprünglichen Dämmstoffbahn verbunden. Auf 
diese Art erhält man beispielsweise eine Faser-
dämmstoffbahn mit zwei Bereichen unterschiedlicher 
Dichte.

[0025] Diese Vorgehensweise läßt sich auch bei 
solchen Dämmstoffbahnen anwenden, die sand-
wichartig aufgebaut sind. Es wird diesbezüglich auf 
die Fig. 5 dieser Druckschrift verwiesen.

[0026] Aus der DE 39 40 896 A1 ist ein Verfahren 
zum Einbringen von Klebstoffen in Schlackenwolle 
bekannt. Bei diesem Verfahren wird mit Hilfe einer 
Mehrzahl von Verteilerorganen, beispielsweise Dü-
sen oder Zerstäubern Klebstoff neu entstandenen 
Schlackenwollfasern zugesetzt, während sie in ei-
nem Luft- oder Gasstrom suspendiert und auf dem 
Wege zu einer Aufsammelanordnung sind, die in ei-
ner oder mehreren Phasen eine Endschlackenwoll-
bahn bildet, wobei verschiedene Arten von Klebstoff 
oder Klebstoffmischungen, eventuell mit verschie-
denartiger Dosierung, verschiedenen Teilen der Fa-
sersuspension zugesetzt werden, so dass verschie-
dene Schichten in der Endbahn verschiedene Kleb-
stoffe oder Klebstoffmischungen, und eventuell auch 
verschiedene Klebstoffanteile enthalten.

[0027] Hieraus ergibt sich ein Dämmstoffelement 
aus mit Bindemitteln gebundenen Mineralfasern, wel-
ches aus einem insbesondere gradflächig begrenz-
ten Körper mit zwei parallel zueinander und im Ab-
stand angeordneten großen Oberflächen sowie ins-
besondere rechtwinklig zu den großen Oberflächen 
verlaufenden Seitenflächen und Stirnflächen besteht, 
die ebenfalls rechtwinklig und im Abstand zueinander 
angeordnet und parallel verlaufend ausgerichtet sind.

Aufgabenstellung

[0028] Ausgehend von dem voranstehend beschrie-
benen Stand der Technik liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, ein Dämmelement sowie ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zu seiner Herstellung zu 
schaffen, welches in einfacher Weise schonend wi-
ckelbar ist, ohne dass die voranstehend beschriebe-
nen Nachteile auftreten, wobei das Dämmelement 
eine hohe Elastizität aufweist.

[0029] Die Lösung dieser Aufgabenstellung sieht 
bei einem erfindungsgemäßen Verfahren vor, dass 
der Bereich erhöhten Bindemittelgehaltes derart 
komprimiert wird, dass die Rohdichte in diesem Be-
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reich gegenüber den weiteren Bereichen erhöht ist, 
wobei das Dämmstoffelement über seine Höhe 
und/oder Breite in Bereiche unterschiedlicher Eigen-
schaften unterteilt ist.

[0030] Mit diesem Verfahren können Dämmstoffele-
mente hergestellt werden, deren Bindemittelgehalt 
über die Höhe der Fasermasse variiert ist. Beispiels-
weise können Mineralfasern in einer mittleren Zone 
mit ca. 1,5 bis ca. 5,0, vorzugsweise 2,0 bis 2,5 Mas-
se-% duroplastisch aushärtender, in dünnen Filmen 
zähplastisch verformbarer bzw. zähbrechender 
Kunstharze, wie beispielsweise Phenol-Formalde-
hyd-Harnstoffharz-Gemische oder Melaminharze, 
Polyester oder ähnlichem versetzt werden, während 
die Mineralfasern in den äußeren Zonen mit einem 
Bindemittelgehalt von maximal 2 Masse-%, vorzugs-
weise zwischen 0,8 und 1,5 Masse-% gebunden 
sind.

[0031] Nach einem weiteren Merkmal des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ist vorgesehen, dass in 
der Dämmstoffbahn ein Bereich erhöhten Bindemit-
telgehaltes ausgebildet wird, der sich in Längsrich-
tung der Dämmstoffbahn erstreckt und bezogen auf 
die Höhe und/oder Breite der Dämmstoffbahn in der 
Mitte angeordnet ist und vorzugsweise eine Breite 
und/oder eine Höhe von bis zu 1/3 der Gesamthöhe 
und/oder der Gesamtbreite der Dämmstoffbahn ein-
nimmt. Derart ausgebildete Dämmstoffbahn weist 
demzufolge einen Kernbereich mit erhöhtem Binde-
mittelgehalt und damit erhöhter Flexibilität auf. Hier-
aus resultiert der Vorteil, dass eine derartige Dämm-
stoffbahn einen Bereich erhöhten Bindemittelgehal-
tes aufweist, der bei einem Wickelvorgang in der neu-
tralen Phase liegt und beim späteren Einbau die er-
forderliche Elastizität bereitstellt.

[0032] Es ist ferner vorgesehen, dass der Bereich 
erhöhten Bindemittelgehaltes als Schicht gleichmäßi-
ger Breite und/oder Dicke in die Dämmstoffbahn ein-
gebracht wird. Alternativ kann selbstverständlich vor-
gesehen sein, dass die Dicke und/oder Breite des 
Bereiches erhöhten Bindemittelgehaltes zumindest 
in einer Ebene parallel zu den großen Oberflächen 
variiert wird.

[0033] Die Aufrollbarkeit eines derartigen Dämm-
stoffelementes kann alternativ auch dadurch verbes-
sert werden, dass bei dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren vorgesehen ist, dass der Bereich erhöhten 
Bindemittelgehaltes als gitternetzartige Schicht in die 
Dämmstoffbahn eingebracht wird. In allen Fällen 
kann sich der Bereich erhöhten Bindemittelgehaltes 
kontinuierlich in Längsrichtung der Dämmstoffbahn 
erstrecken. Dieser Bereich kann entweder über die 
gesamte Breite der Dämmstoffbahn ausgebildet wer-
den oder in einigem Abstand vor den jeweiligen Au-
ßenflächen enden. Hierdurch wird eine relativ weiche 
Randfläche erzeugt, die einen fugendichten Sitz, bei-

spielsweise zwischen zwei benachbarten Dachspar-
ren im Schrägdachbereich oder zu benachbarten 
Dämmstoffelementen ermöglicht.

[0034] Ergänzend zu dem erhöhten Bindemittelge-
halt ist bei dem erfindungsgemäßen Verfahrens vor-
gesehen, dass der Bereich erhöhten Bindemittelge-
haltes derart komprimiert wird, dass die Rohdichte in 
diesem Bereich gegenüber den weiteren Bereichen 
erhöht ist. Vorzugsweise wird in diesem Bereich er-
höhten Bindemittelgehaltes eine Rohdichte zwischen 
28 und 40 kg/m3 und in den weiteren Bereichen eine 
Rohdichte zwischen 20 und 32 kg/m3 erzeugt. Mit zu-
nehmender Rohdichte der Bereiche ohne erhöhtem 
Bindemittelgehalt wird selbstverständlich die Diffe-
renz der Rohdichten zu einander geringer ausgebil-
det. Insgesamt ist aber vorgesehen, dass zwischen 
den Bereichen erhöhten Bindemittelgehaltes und den 
Bereichen normalen Bindemittelgehaltes ein Unter-
schied im Bindemittelgehalt besteht.

[0035] Da die bei einem aufgewickelten Dämmstoff-
element in der neutralen Phase liegende Zone weni-
ger auf Zug und Druck beansprucht wird, als die wei-
ter außen liegenden Zonen und Bereiche des Dämm-
stoffelementes, ist nach einem weiteren Merkmal der 
Erfindung vorgesehen, dass als Bindemittel in den 
Bereichen erhöhten Bindemittelgehaltes anorgani-
sche Bindemittel, wie Nanokomposite und/oder ins-
besondere spröd-brüchige Bindemittel mit kurzen 
Aushärtezeiten, wie Kieselsol, Wasserglas, Phos-
phatbinder und/oder Kombinationen bzw. Mischun-
gen daraus mit oder ohne Kunststoffzusätzen einge-
bracht wird. Vorzugsweise wird in den Bereichen er-
höhtem Bindemittelgehaltes bis zu 15 Masse-%, ins-
besondere zwischen 5 Masse-% und 10 Masse-% 
anorganisches Bindemittel eingebracht. Nach einem 
weiteren Merkmal dieser Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass mit Zugabe einer höheren Bindemittel-
menge in dem Bereich erhöhtem Bindemittelgehaltes 
die Dicke der Schicht mit erhöhtem Bindemittelgehalt 
verringert wird.

[0036] In den Zonen außerhalb der Bereiche mit hö-
herem Bindemittelgehalt werden plastisch verform-
bare Bindemittel, wie PVAC-, Acrylat- und/oder Sili-
konharz und/oder Mischungen daraus eingebracht. 
Derartige Bindemittel weisen eine erhebliche Dehn-
fähigkeit auf und lassen sich weitgehend ohne Rißbil-
dung verformen. Die Verformung soll auch nach dem 
Entrollen eine Zeit lang erhalten bleiben, so dass bei-
spielsweise eine bogenförmige Formgebung der im 
Wickel außenliegenden Zone das Herausfallen von 
Filzabschnitten aus Sparrenfeldern verhindert. Im 
Laufe der Nutzung wird sich diese Verformung zu-
rückbilden. In diesem Fall ist aber das Aufrechterhal-
ten hoher Zwängungskräfte nicht erforderlich, da die 
vom Filz abgeschnittenen Platten dann in der Regel 
von einer raumseitigen Dampfbremse oder Beklei-
dung im Sparrenfeld gehalten wird.
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[0037] Nach einer Weiterbildung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens ist vorgesehen, dass die Dämm-
stoffbahn aus einem Primärvlies mit Bereichen er-
höhten Bindemittelgehaltes und Bereichen mit übli-
chem, gegebenenfalls leicht erhöhtem Bindemittel-
gehalt hergestellt wird, die alternierend übereinan-
dergelegt wird. Bei dieser Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ist ferner vorgesehen, 
dass den das Primärvlies bildenden Mineralfasern in 
regelmäßigen zeitlichen Abständen eine größere 
Bindemittelmenge zugegeben wird, um ein Primärv-
lies zu bilden, das alternierend Bereiche mit erhöh-
tem und üblichem, gegebenenfalls leicht erhöhtem 
Bindemittelgehalt aufweist. Das Primärvlies wird an-
schließend in einzelne Primärvlieslagen aufgepen-
delt, die übereinander gelegt ein Sekundärvlies bil-
den.

[0038] Es werden somit alternierend Primärvliesla-
gen mit weniger Bindemittel und Primärvlieslagen mit 
höherem Bindemittelgehalt, und ggfs. auch höherer 
Rohdichte übereinandergelegt. Beim Aufrollen wird 
daher die weichere, d.h. mit weniger Bindemittelge-
halt und ggfs. geringerer Rohdichte ausgebildete 
Schicht wesentlich stärker verformt, als die steifere 
Schicht, die demzufolge erhöhten Bindemittelgehalt 
und ggfs. auch höhere Rohdichte aufweist. Die ver-
fahrenstechnische Umsetzung dieser Ausführungs-
variante erfolgt durch eine regelmäßige Erhöhung 
der Bindemitteldosierung in die produzierte Faser-
masse. Die Frequenz der Wechsel zwischen höhe-
rem und geringerem Bindemittelanteil ist abhängig 
von der Geschwindigkeit des Abtransports der aufge-
sammelten Primärvlieslage und der Breite der auf der 
Produktionslinie durch die Pendeleinrichtung abge-
legten Primärvlieslagen. Hierbei wird angestrebt, 
dass die Wechsel in der Bindemittelkonzentration mit 
der Umlenkung der jeweiligen Primärvlieslage zu-
sammenfällt.

[0039] Alternativ oder ergänzend kann vorgesehen 
sein, dass das Verhältnis der Aufgabemenge an Bin-
demitteln über zentral angeordnete Düsen und über 
innere peripher angeordnete Düsen gegenüber äu-
ßeren peripher angeordneten Düsen geändert wird. 
Hierbei werden die Ränder der Primärvlieslage mit ei-
nem geringen Anteil Bindemittel imprägniert, als der 
Bereich zwischen den Rändern.

[0040] Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, 
dass über die Düsen unterschiedliche Bindemittel, 
vorzugsweise in unterschiedlichen Mengen zugeführt 
werden. Beispielsweise können über die zentralen 
Düsen Nanokomposite und über die peripheren Dü-
sen duroplastische und/oder thermoplastische Bin-
demittel eingebracht werden. Um optimale Ergebnis-
se zu erhalten, kann hierbei auf die gleichzeitige Zu-
gabe von Hydrophobiermitteln verzichtet werden. 
Das Einbringen der Bindemittel kann symmetrisch 
zur Mittelachse der Zerfaserungsmaschine erfolgen 

oder nur auf einer Seite, um beispielsweise eine An-
reicherung bevorzugt in eine Außenzone der Sekun-
därvlieslage vorzunehmen. Entsprechende Variati-
onsmöglichkeiten ergeben sich bei der Aufschaltung 
von zwei oder mehr Zerfaserungsmaschinen auf eine 
Sammelkammer. In vielen Fällen wird diese relativ 
geringe Differenzierung ausreichen, um die ge-
wünschten Produkteigenschaften zu erreichen.

[0041] Eine schärfe Abgrenzung zwischen den Be-
reichen erhöhten Bindemittelgehaltes und den Berei-
chen normalen oder leicht erhöhten Bindemittelge-
haltes läßt sich bei einem Dämmstoffelement da-
durch erzielen, dass das ergänzende Bindemittel zu-
sätzlich oder alternativ auf die Primärvlieslage aufge-
bracht wird. Hierbei erfolgt der Auftrag des zusätzli-
chen Bindemittels bevorzugt am Ausgang einer Pen-
delvorrichtung, in der das Primärvlies in einzelne Pri-
märvlieslagen zu einem Sekundärvlies aufgependelt 
wird. Auf diese Weise wird eine Beaufschlagung der 
Transporteinrichtung und eine damit verbundene 
Verschmutzung dergleichen mit Bindemitteln verhin-
dert. Selbstverständlich kann ergänzend ein zusätzli-
ches Bindemittel vor der Pendelvorrichtung aufge-
bracht werden bzw. zusätzliche Bindemittel im An-
schluß auf das Aufpendeln der Primärvlieslagen zum 
Sekundärvlies aufgesprüht werden. In jedem Fall soll 
eine Aufkonzentration des Bindemittels in den Pri-
märvlieslagen in einer bestimmten Breite erreicht 
werden. Die vorzugsweise aufgesprühten Bindemit-
tel müssen deshalb benetzende Substanzen, wie Al-
kohole und/oder geeignete Tenside enthalten, damit 
die Fasermasse kapillar aktiv wird. Die Wirksamkeit 
dieser Substanzen kann dadurch gesteigert werden, 
dass die Fasermasse bis zum Aufbringen der Binde-
mittel nicht mit Hydrophobiermitteln imprägniert wird. 
Nach dem Ablegen der Primärvlieslagen zu einem 
Sekundärvlies wird dieses komprimiert und das Bin-
demittel unter entsprechendem Druck mit Wärme 
ausgehärtet.

[0042] Selbstverständlich kann auch vorgesehen 
sein, dass die Primärvlieslagen teilweise oder insge-
samt einer Kompression unterzogen wird, um bei-
spielsweise in den Primärvlieslagen Bereiche erhöh-
ter Rohdichte auszubilden. Das Aufbringen des zu-
sätzlichen Bindemittels kann in Form eines oder 
mehrerer Streifen in Laufrichtung oder quer zur Lauf-
richtung erfolgen. Eine Kombination beider Richtun-
gen ist grundsätzlich möglich.

[0043] Die voranstehend bereits genannte Kom-
pression des Primärvlieses kann flächig oder strei-
fenweise erfolgen. Die Breite und die Anzahl der hier-
zu vorzugsweise verwendeten Andruckrollen kann je 
nach der Breite des Primärvlieses und dem ange-
strebten Versteifungseffekt variiert werden. Im An-
schluß an das flächige oder streifenweise Kompri-
mieren des Primärvlieses wird das Primärvlies mit zu-
sätzlichem Bindemittel besprüht. Hierbei ist es sinn-
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voll, die Bindemitteldüsen im Anschluß an die An-
druckrollen anzuordnen, um eine Verschmutzung 
dergleichen durch Bindemittel und damit auch Binde-
mittelverluste zu vermeiden.

[0044] Anstelle der Zugabe von Bindemitteln kön-
nen auch mit Bindemitteln imprägnierte Textil-, Glas-, 
Synthese- oder Naturfasern sowie Recyclingfasern 
auf das Primärvlies aufgestreut werden. Diese Faser-
zugabe erhöht die Zugfestigkeit des aufrollbaren 
Dämmstoffelementes generell oder in bestimmten 
Zonen. Recyclingfasern aus rückgewonnenen Stein-
wolledämmelementen bewirken auch eine Rohdich-
teerhöhung und somit eine weitergehende Ausstei-
fung des herzustellenden Dämmstoffelementes. Die 
Recyclingfasern können in einer oder mehreren La-
gen übereinander auf dem Primärvlies angeordnet 
werden. Werden mehrere Lagen Recyclingfasern 
aufgebracht, so geschieht dies vorzugsweise in Form 
relativ dünner Schichten. Insgesamt hat es sich als 
vorteilhaft erwiesen, die Menge der Recyclingfasern 
auf maximal 25 Masse-% in Bezug auf die Gesamt-
masse des Dämmstoffelementes zu begrenzen.

[0045] Die derart vorbereiteten, d.h. mit unter-
schiedlichen Bindemitteln bzw. Bindemittel-Konzent-
rationen imprägnierte Mineralfasern oder Primärv-
lieslagen werden wie an sich bekannt komprimiert 
und in den gebräuchlichen Härteöfen mittels Heißluft 
ausgehärtet. Hierbei können unterschiedliche Reak-
tionszeiten der verschiedenen Bindemittel eine 
Nachhärtung indem aufrollbaren Dämmstoffelement 
bewirken. Die dadurch aufgeprägte Verformung ist 
für bestimmte Anwendungsfälle erwünscht. Dämm-
stoffelemente, die während der Imprägnierung mit 
Bindemitteln nicht hydrophobiert worden sind, kön-
nen nach der Aushärtung der Bindemittel durch bei-
spielsweise nachträgliche Bedampfung behandelt 
werden. Für diese nachträgliche Behandlung eignen 
sich insbesondere aliphatische Mineralöle, aber auch 
eine Vielzahl von pflanzlichen Ölen, die sich auf den 
Mineralfaseroberflächen kriechend verteilen.

[0046] Bei der Herstellung von Dämmstoffelemen-
ten aus Glasfasern über mehrere hintereinander ge-
schaltete Rotore ist nach einem weiteren Merkmal 
der Erfindung vorgesehen, dass die Bindemittelzuga-
be von Rotor zu Rotor verändert wird. Innerhalb eines 
Zerfaserungsaggregates kann dann durch Zusatzdü-
sen eine Veränderung der Bindemittelkonzentration 
oder die Zugabe eines anderen Bindemittels erreicht 
werden. Entsprechend ist die Zugabe und Einbin-
dung imprägnierter Fremdfasern möglich.

[0047] Die Lösung der eingangs dargestellten Auf-
gabe wird hinsichtlich eines erfindungsgemäßen 
Dämmstoffelementes dadurch erzielt, dass der Be-
reich mit einem erhöhten Bindemittelgehalt von bis zu 
15,0 Masse-%, vorzugsweise zwischen 2 und 10 
Masse-%, insbesondere zwischen 2,0 und 2,5 Mas-

se-% ausgebildet ist und die Rohdichte in diesem Be-
reich zwischen 28 und 40 kg/m3 und in den übrigen 
Bereichen zwischen 20 und 32 kg/m3 liegt, wobei die 
Rohdichte im Bereich höher als in den übrigen Berei-
chen ist.

[0048] Ein derart ausgebildetes Dämmstoffelement 
ist in Bereichen derart flexibel und elastisch ausgebil-
det, dass das Dämmstoffelement in einfacher Weise 
komprimiert gewickelt werden kann, wobei das 
Dämmstoffelement auch nach längerer Lagerungs-
dauer seine vor der Kompression vorliegende Form 
im wesentlichen wieder einnimmt, ohne dass weiter-
gehende Beschädigungen in Form von Rißbildungen 
auftreten. Ferner kann ein derartiges Dämmstoffele-
ment bevorzugt in einzelne Platten unterteilt klem-
mend zwischen benachbarten Bauteilen, beispiels-
weise Dachsparren bei ausreichender Steifigkeit und 
Elastizität eingebaut werden.

[0049] Weitere Merkmale und Vorteile des erfin-
dungsgemäßen Dämmelementes ergeben sich ins-
besondere aus den diesbezüglichen Unteransprü-
chen.

[0050] Die Lösung der erfindungsgemäßen Aufga-
benstellung sieht bei einer gattungsgemäßen Vor-
richtung vor, dass die Düsen auf einem Kreisbogen 
angeordnet sind, wobei der Kreisbogen die Walzen 
des Zerfaserungsaggregats umgibt und wobei die 
Düsen das Bindemittel in einem Bereich in Längsach-
senrichtung der Walzen bis zu einer Richtung recht-
winklig zur Längsachsenrichtung der Walzen in Rich-
tung auf die von den Walzen abgegebenen Mineral-
fasern abgeben.

[0051] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung ermög-
licht daher die Herstellung von Dämmstoffelementen 
aus Mineralfasern mit unterschiedlichster Charakte-
ristik hinsichtlich des Bindemittelgehaltes. So können 
mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung erhöhte Bin-
demittelgehalte in allen Bereichen der aufzusam-
melnden Mineralfasern ausgebildet werden.

[0052] Eine alternative Ausgestaltung einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung, die ebenfalls die erfin-
dungsgemäße Aufgabe löst, sieht vor, dass der Pen-
deleinrichtung zumindest eine in Richtung auf eine 
große Oberfläche des Primärvlieses gerichtete Düse 
für den Auftrag von Bindemittel auf einen Bereich er-
höhten Bindemittelgehaltes nachgeschaltet ist, wobei 
die Aufgabe des Bindemittels auf das Primärvlies lo-
kal steuerbar ist Bei dieser Vorrichtung ist der Pende-
leinrichtung zumindest eine in Richtung auf eine gro-
ße Oberfläche des Primärvlieses gerichtete Düse für 
den Auftrag von Bindemitteln auf einen Bereich er-
höhtem Bindemittelgehaltes nachgeschaltet. Demzu-
folge ist bei dieser erfindungsgemäßen Vorrichtung 
vorgesehen, dass die Bereiche erhöhten Bindemittel-
gehaltes erst bei einer Primärvlieslage ausgebildet 
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werden. Selbstverständlich besteht in beiden voran-
stehend dargestellten Ausführungsformen einer der-
artigen Vorrichtung die Möglichkeit, den Bindemittel-
gehalt in den Bereichen erhöhten Bindemittelgehal-
tes sowohl ergänzend in der Sammelkammer 
und/oder ergänzend im Anschluß an die Pendelein-
richtung zu erhöhen.

[0053] Weitere Merkmale der erfindungsgemäßen 
Vorrichtungen ergeben sich aus den diesbezüglichen 
Unteransprüchen.

Ausführungsbeispiel

[0054] Aus der nachfolgenden Beschreibung der 
zugehörigen Zeichnung ergeben sich weitere Merk-
male und Vorteile des Erfindungsgegenstandes so-
wohl hinsichtlich des Dämmstoffelementes, der Vor-
richtung zur Herstellung des Dämmstoffelementes 
als auch des Verfahrens zur Herstellung des Dämm-
stoffelementes. In der Zeichnung zeigen:

[0055] Fig. 1 eine Vorrichtung zur Herstellung von 
Dämmstoffelementen in einer schematisch darge-
stellten perspektivischen Ansicht;

[0056] Fig. 2 eine Zerfaserungsmaschine als Be-
standteil der Vorrichtung gemäß Fig. 1 in einer Sei-
tenansicht;

[0057] Fig. 3 eine Pendelvorrichtung als Bestandteil 
der Vorrichtung gemäß Fig. 1 in Seitenansicht;

[0058] Fig. 4 eine erste Ausführungsform eines 
Dämmstoffelementes in Draufsicht;

[0059] Fig. 5 das Dämmstoffelement gemäß Fig. 4
in Seitenansicht und

[0060] Fig. 6 eine zweite Ausführungsform eines 
Dämmstoffelementes in Draufsicht.

[0061] Eine in der Fig. 1 dargestellte Vorrichtung 
zur Herstellung eines Dämmstoffelementes 1 bei-
spielsweise in Form eines wickelbaren Mineralfaser-
filzes weist einen Schmelzofen 2 auf, in dem silikati-
sches Ausgangsmaterial, beispielsweise Gläser oder 
natürliche bzw. künstliche Steine aufgeschmolzen 
werden. Der Schmelzofen 2 weist an seinem unteren 
Ende einen Auslaß 3 auf, aus dem eine Schmelze 4
in Richtung auf einen Kaskadenzerfaserer 5 fließt. 
Der Kaskadenzerfaserer 5 besteht aus vier rotato-
risch angetriebenen Walzen 6, die derart unterhalb 
des Auslasses 3 angeordnet sind, dass die Schmelze 
4 auf die Umfangsfläche der ersten Walze 6 auftrifft, 
von wo aus die Schmelze 4 in einem ersten Schritt 
zum Teil zerfasert wird und nicht zerfaserte Bestand-
teile der Schmelze 4 auf eine zweite darunterliegen-
de Walze 6 gelangt. Von dieser zweiten Walze 6, de-
ren Drehrichtung entgegen der Drehrichtung der ers-

ten Walze 6 ausgerichtet ist, gelangt die weiterge-
hend zerfaserte Schmelze 4 auf die Umfangsfläche 
der weiter unterhalb angeordneten dritten Walze 6, 
deren Drehrichtung wiederum mit der Drehrichtung 
der ersten Walze 6 übereinstimmt.

[0062] Schließlich gelangt die weitergehend zerfa-
serte Schmelze 4 von der dritten Walze 6 auf die un-
terste vierte Walze 6, deren Drehrichtung wiederum 
mit der Drehrichtung der zweiten Walze 6 überein-
stimmt. Die Walzen 6 haben unterschiedliche Durch-
messer.

[0063] Die Schmelze 4 wird über die Walzen 6 zer-
fasert, so dass sich Fasern 7 mit Durchmessern 
und/oder Längen im Mikrometerbereich ausbilden.

[0064] Die Fasern 7 werden in einer nicht näher dar-
gestellten Sammelkammer mit Bindemittel benetzt, 
um sie miteinander zu verbinden. Die Sammelkam-
mer umfaßt unter anderem den Kaskadenzerfaserer 
5. Die Verbindung der Mineralfasern 7 soll auf einem 
Förderband erfolgen, auf dem ein Primärvlies 9 aus 
den mit Bindemitteln versetzten Fasern 7 gebildet 
wird.

[0065] Das Primärvlies 9 wird anschließend über ein 
weiteres Förderband 10 einer Pendelstation 11 zuge-
führt.

[0066] Die Pendelstation 11 besteht aus zwei För-
derbändern, die parallel zueinander ausgerichtet und 
im Abstand zueinander angeordnet sind. Der Ab-
stand zwischen den Förderbändern der Pendelstati-
on 11 ist variabel einstellbar. Die beiden Förderbän-
der der Pendelstation 11 werden entsprechend ei-
nem Pfeil 12 pendelnd hin- und herbewegt, um das 
Primärvlies 9 auf einem weiteren Förderband 13 in 
Primärvlieslagen abzulegen. Das Förderband 13 för-
dert hierbei in einer Richtung gemäß Pfeil 14, die 
rechtwinklig zur Pendelbewegung gemäß Pfeil 12
ausgerichtet ist.

[0067] Die auf dem Förderband 13 abgelegten Pri-
märvlieslagen bilden ein Sekundärvlies 15, welches 
einer Kompressionseinrichtung 16 zugeführt wird. 
Die Kompressionseinrichtung 16 besteht aus ober-
halb des Sekundärvlieses 15 angeordneten Druck- 
und Stauchwalzen 17 und aus unterhalb des Sekun-
därvlieses 15 angeordneten Transport- und Stauch-
walzen 18. Der Abstand zwischen Druck- und 
Stauchwalzen 17 und den Transport- und Stauchwal-
zen 18 ist variabel einstellbar, um über die Kompres-
sion auf das Sekundärvlies 15 die gewünschte Roh-
dichte des Dämmstoffelementes 1 einzustellen. Ge-
gebenenfalls wird das Sekundärvlies 15 zwischen 
den Walzen 17 und 18 auch in Transportrichtung und 
quer dazu gestaucht.

[0068] In Fig. 2 ist der Kaskadenzerfaserer 5 ge-
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mäß Fig. 1 detailliert dargestellt. Es sind die Walzen 
6 zu erkennen. Mit Pfeilen 19 ist die Drehrichtung der 
Walzen 6 um ihre jeweils zentrale Achse 20 angedeu-
tet.

[0069] Die Achsen 20 sind hohl ausgebildet und 
weisen Düsen auf, die der Zugabe von Bindemitteln 
auf die aus der Schmelze 4 gebildeten Mineralfasern 
7 dienen.

[0070] Kreisbogenförmig um die Walzen 6 sind in 
dem Kaskadenzerfaserer 5 periphere Düsen 21 an-
geordnet, über die ebenfalls Bindemittel auf die Mine-
ralfasern 7 aufgebracht werden kann. Hierbei können 
unterschiedliche Bindemittel über die in den Achsen 
20 angeordneten Düsen und die Düsen 21 aufge-
bracht werden. Darüber hinaus können sowohl die 
Achsen 20 als auch die Düsen 21 gemeinsam oder 
alternativ Bindemittel auf die Mineralfasern 7 aufbrin-
gen, um beispielsweise Mineralfasern 7 mit einer gro-
ßen Menge Bindemittel zu benetzen, die dann Berei-
che 22 erhöhten Bindemittelgehaltes im Dämmstoff-
element 1 ausbilden. Entsprechende Bereiche 22
sind in den Fig. 4 bis Fig. 6 dargestellt, die nachfol-
gend noch beschrieben werden.

[0071] Fig. 3 zeigt die Pendelstation 11 in detaillier-
ter Seitenansicht. Es ist zu erkennen, dass unterhalb 
der Pendelstation 11 ergänzende Andruckwalzen 23
angeordnet sind, die das Primärvlies 9 ausgangssei-
tig der Pendelstation 11 auf eine vorbestimmte Roh-
dichte komprimieren. Unterhalb der Andruckwalzen 
23 sind ergänzende Düsen 24 für Bindemittel vorge-
sehen. Die Düsen 24 erstrecken sich im wesentlichen 
über die gesamte Breite des Primärvlieses 9 und kön-
nen in einzelne Düsenabschnitte unterteilt sein, so 
dass die Aufgabe von Bindemitteln auf das Primärv-
lies 9 lokal steuerbar ist. Insbesondere kann über die 
Düsen 24 Bindemittel bereichsweise, beispielsweise 
auf den Mittelbereich des Primärvlieses 9 aufge-
bracht werden, um dort einen Bereich 22 mit erhöh-
tem Bindemittelgehalt zu erzeugen.

[0072] Die Düsen 24 sind ebenfalls wie die Andruck-
walzen 23 mit den Förderbändern der Pendelstation 
11 gekoppelt, so dass sich die Förderbänder der Pen-
delstation 11 zusammen mit den Andruckwalzen 23
und den Düsen 24 entsprechend dem Pfeil 12 pen-
delnd bewegen.

[0073] Ergänzend ist dem Förderband 10 gegenü-
berliegend zumindest eine Walze 25 angeordnet, die 
um eine Achse 26 drehbar gelagert ist. Die Achse 26
ist hierbei parallel zur Förderrichtung des Primärvlie-
ses 9 ausgerichtet. Gegebenenfalls kann die Achse 
26 rechtwinklig zur Förderrichtung des Primärvlieses 
9 verschiebbar angeordnet sein.

[0074] Die Walze 25 dient der Rohdichtenerhöhung 
in einem Bereich des Primärvlieses 9. So kann mit 

der Walze 25 beispielsweise der Mittelbereich des 
Primärvlieses 9 verdichtet werden, auf dem über die 
Düsen 24 anschließend zusätzliches Bindemittel auf-
getragen wird.

[0075] In den Fig. 4 bis Fig. 6 sind – wie bereits 
ausgeführt – verschiedene Ausführungsformen von 
Dämmstoffelementen 1 dargestellt. Die Fig. 4 und 
Fig. 5 zeigen hierbei eine erste Ausführungsform, bei 
dem in Draufsicht ein mittlerer Bereich 22 erhöhten 
Bindemittelgehalt aufweist. Gemäß Fig. 5 kann die-
ser Bereich 22 erhöhtem Bindemittelgehaltes auch in 
Seitenansicht im mittleren Bereich der Höhe des 
Dämmstoffelementes 1 angeordnet sein und unge-
fähr einen Bereich von einem Drittel der Gesamthöhe 
des Dämmstoffelementes 1 umfassen.

[0076] In der Fig. 5 ist mit einer Linie 27 die mäand-
rierende Lage des Primärvlieses 9 im Sekundärvlies 
15 dargestellt, das über die Pendelstation 11 in Ver-
bindung mit dem in Pendelrichtung rechtwinklig dazu 
angeordneten Förderband 13 erzeugt wird.

[0077] Eine zweite Ausführungsform des erfin-
dungsgemäß ausgebildeten Dämmstoffelementes 1
ist in Fig. 6 dargestellt. Diese Ausführungsform des 
Dämmstoffelementes 1 unterscheidet sich von der 
Ausführungsform des Dämmstoffelementes 1 gemäß
den Fig. 4 und Fig. 5 dadurch, dass der Bereich 22
erhöhten Bindemittelgehaltes eine gitterartige Struk-
tur aufweist. Hierzu hat der Bereich 22 erhöhten Bin-
demittelgehaltes zwei parallel verlaufende und im 
Abstand zueinander angeordnete Stege 28, die sich 
in Längsrichtung des Dämmstoffelementes 1 erstre-
cken. Die Stege 28 weisen im wesentlichen eine 
übereinstimmende Breite auf, die über die Länge des 
Dämmstoffelementes 1 gleichbleibend ausgebildet 
ist.

[0078] Zwischen den Stegen 28 erstrecken sich 
rechtwinklig hierzu in gleichmäßigen Abständen 
Schenkel 29, die ebenfalls erhöhten Bindemittelge-
halt aufweisen. Zwischen den Schenkeln 29 und den 
Stegen 28 sind somit eine quadratische Fläche auf-
weisende Bereiche mit üblichem oder leicht erhöh-
tem Bindemittelgehalt angeordnet. Der Bindemittel-
gehalt in diesen Bereichen entspricht dem Bindemit-
telgehalt in den Bereichen beidseitig des Bereichs 22
mit erhöhtem Bindemittelgehalt.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines Dämmstoffe-
lementes, insbesondere einer roll- und wickelbaren 
Dämmstoffbahn aus Mineralfasern, vorzugsweise 
aus Steinwolle, bei dem Mineralfasern unter Zugabe 
von Bindemitteln auf einer Fördereinrichtung abge-
legt und das Bindemittel anschließend ausgehärtet 
wird, wobei der Bindemittelgehalt der Mineralfasern 
nach dem Ablegen auf der Fördereinrichtung derart 
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variiert wird, dass über die Breite des Dämmstoffele-
mentes Bereiche ausgebildet werden, die einen er-
höhten Bindemittelgehalt aufweisen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Bereich erhöhten Bindemit-
telgehaltes derart komprimiert wird, dass die Roh-
dichte in diesem Bereich gegenüber den weiteren 
Bereichen erhöht ist, wobei das Dämmstoffelement 
über seine Höhe und/oder Breite in Bereiche unter-
schiedlicher Eigenschaften unterteilt ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass den Mineralfasern ein erhöhter Binde-
mittelgehalt zwischen 1,5 bis 5,0 Masse-%, insbe-
sondere 2,0 bis 2,5 Masse-% zugegeben wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Bindemittel in den Bereichen er-
höhten Bindemittelgehaltes ein duroplastisch aushär-
tendes, in dünnen Filmen zähplastisch verformbares 
bzw. zähbrechendes Kunstharz, wie beispielsweise 
Phenol-Formaldehyd-Harnstoffharz-Gemisch, Mela-
minharz und/oder Polyester eingebracht wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mineralfasern außerhalb der Be-
reiche erhöhten Bindemittelgehaltes mit einem Bin-
demittelgehalt bis maximal 2 Masse-%, insbesonde-
re zwischen 0,8 und 1,5 Masse-% Bindemittel verse-
hen werden.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Dämmstoffbahn ein Bereich er-
höhten Bindemittelgehaltes ausgebildet wird, der 
sich in Längsrichtung der Dämmstoffbahn erstreckt 
und bezogen auf die Höhe und/oder Breite der 
Dämmstoffbahn in der Mitte angeordnet ist und vor-
zugsweise eine Breite und/oder eine Höhe von bis zu 
1/3 der Gesamthöhe und/oder der Gesamtbreite der 
Dämmstoffbahn einnimmt.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Bereich erhöhten Bindemittelge-
haltes als Schicht gleichmäßiger Breite und/oder Di-
cke in der Dämmstoffbahn ausgebildet wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Bereich erhöhten Bindemittelge-
haltes als gitternetzartige Schicht in der Dämmstoff-
bahn ausgebildet wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in dem Bereich erhöhten Bindemittel-
gehaltes eine Rohdichte zwischen 28 und 40 kg/cm3

und in den weiteren, insbesondere benachbarten Be-
reichen eine Rohdichte zwischen 20 und 32 kg/m3 er-
zeugt wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Bindemittel in den Bereichen er-
höhten Bindemittelgehaltes anorganische Bindemit-

tel, wie Nanokomposite und/oder insbesondere 
spröd-brüchige Bindemittel mit kurzen Aushärtezei-
ten, wie Kieselöl, Wasserglas, Phosphatbinder 
und/oder Kombination bzw. Mischungen daraus mit 
oder ohne Kunststoffzusätzen eingebracht wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in den Bereichen erhöhten Bindemit-
telgehaltes bis zu 15 Masse-%, insbesondere zwi-
schen 5 und 10 Masse-% anorganisches Bindemittel 
eingebracht wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mit Zugabe einer höheren Binde-
mittelmenge im Bereich erhöhten Bindemittelgehal-
tes die Dicke der Schicht mit erhöhtem Bindemittel-
gehalt verringert wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in den Zonen außerhalb der Bereiche 
mit höherem Bindemittelgehalt plastisch verformbare 
Bindemittel, wie PVAC-, Acrylat- und/oder Silikonharz 
und/oder Mischungen daraus eingebracht werden.

13.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dämmstoffbahn aus einem Pri-
märvlies mit Bereichen erhöhtem Bindemittelgehal-
tes und Bereichen mit üblichem, ggfs. leicht erhöh-
tem Bindemittelgehalt hergestellt wird, die alternie-
rend in Primärvlieslagen zur Bildung eines Sekun-
därvlieses übereinandergelegt wird.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass den das Primärvlies bildenden 
Mineralfasern in regelmäßigen zeitlichen Abständen 
eine größere Bindemittelmenge zugegeben wird, um 
ein Primärvlies zu bilden, das alternierend Bereiche 
mit erhöhtem und üblichem, ggfs. leicht erhöhtem 
Bindemittelgehalt aufweist.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die regelmäßigen zeitlichen Ab-
stände der Zugabe eines erhöhten Bindemittelgehal-
tes in Abhängigkeit der Fördergeschwindigkeit des 
Primärvlieses und/oder der Breite eines über eine 
Pendeleinrichtung aus dem Primärvlies abgelegten 
Sekundärvlieses gesteuert werden.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Wechsel zwischen einem Be-
reich erhöhten Bindemittelgehaltes und einem Be-
reich normalen Bindemittelgehaltes bzw. leicht er-
höhten Bindemittelgehaltes mit der Umlenkung des 
Primärvlieses in dem Sekundärvlies zusammenfällt.

17.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die unterschiedlichen Bindemittelge-
halte über zentral, innere periphere und/oder äußere 
periphere Düsen im Bereich eines Zerfaserungsgerä-
tes gesteuert werden.
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18.  Verfahren nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass über die Düsen unterschiedliche 
Bindemittel, vorzugsweise in unterschiedlichen Men-
gen zugeführt werden.

19.  Verfahren nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass über die zentrale Düse Nano-
komposite und über die peripheren Düsen duroplas-
tische und/oder thermoplastische Bindemittel einge-
bracht werden.

20.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Ausbildung des Bereichs erhöhten 
Bindemittelgehaltes das Bindemittel in diesem Be-
reich direkt auf die Dämmstoffbahn, insbesondere 
auf ein Primärvlies aufgebracht, vorzugsweise aufge-
sprüht wird.

21.  Verfahren nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Bindemittel im Anschluß an 
eine Pendelstation auf das Primärvlies aufgebracht 
wird.

22.  Verfahren nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem aufzubringenden Bindemit-
tel benetzende Substanzen, wie Alkohole und/oder 
Tenside beigefügt werden.

23.  Verfahren nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Bindemittel unter Druck 
ausgehärtet wird.

24.  Verfahren nach Anspruch 13 bis 23, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Primärvlies vor und/oder 
nach dem Aufbringen des Bindemittels und/oder 
nach dem Ablegen als Sekundärvlies komprimiert 
wird.

25.  Verfahren nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Bindemittel auf zumindest 
eine Oberfläche des Primärvlieses in Transportrich-
tung streifenförmig aufgebracht wird.

26.  Verfahren nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Bindemittel auf zumindest 
eine Oberfläche des Primärvlieses quer zur Trans-
portrichtung streifenförmig aufgebracht wird.

27.  Verfahren nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Primärvlies im Bereich der 
Bindemittelaufgabe flächig oder streifenförmig kom-
primiert wird.

28.  Verfahren nach Anspruch 27, dadurch ge-
kennzeichnet, dass auf die komprimierten Bereiche 
des Primärvlieses zusätzliches Bindemittel aufge-
bracht wird.

29.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Bindemittelgehalt durch die Auf-

gabe von mit Bindemitteln imprägnierten Fasern, ins-
besondere Textil-, Glas-, Synthese- und/oder Natur-
fasern sowie Recyclingfasern erhöht wird, die vor-
zugsweise auf ein Primärvlies bereichsweise aufge-
streut werden.

30.  Verfahren nach Anspruch 29, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mit Bindemitteln imprägnier-
ten Fasern in Schichten während des Aufsammelns 
der Mineralfasern auf der Fördereinrichtung aufge-
bracht werden.

31.  Verfahren nach Anspruch 29, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bis zu 25 Masse-% mit Bindemit-
teln imprägnierte Fasern bezogen auf die Gesamt-
masse der Dämmstoffbahn eingebracht werden.

32.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während der Imprägnierung mit Bin-
demitteln nicht hydrophobierte Mineralfasern vor-
zugsweise nach der Aushärtung der Bindemittel be-
dampft werden.

33.  Verfahren nach Anspruch 32, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bedampfung mit aliphati-
schen Mineralölen, pflanzlichen Ölen und/oder ande-
ren sich auf den Mineralfaseroberflächen kriechend 
verteilenden Hydrophobierungs-Mitteln durchgeführt 
wird.

34.  Dämmstoffelement aus mit Bindemitteln ge-
bundenen Mineralfasern, insbesondere aus Stein-
wollefasern, vorzugsweise in Form einer wickelba-
ren, in einzelne Platten zu separierende Dämmstoff-
bahn aus Mineralfasern, bestehend aus einem insbe-
sondere geradflächig begrenztem Körper mit zwei 
parallel zueinander und im Abstand angeordneten 
großen Oberflächen sowie insbesondere rechtwinklig 
zu den großen Oberflächen verlaufenden Seitenflä-
chen und Stirnflächen, die ebenfalls rechtwinklig und 
im Abstand zueinander angeordnet und parallel ver-
laufend ausgerichtet sind, wobei zwischen den gro-
ßen Oberflächen zumindest ein Bereich (22) mit Mi-
neralfasern angeordnet ist, der mit einem erhöhten 
Bindemittelgehalt von bis zu 15,0 Masse-%, vorzugs-
weise zwischen 2 und 10 Masse-%, insbesondere 
zwischen 2,0 und 2,5 Masse-% ausgebildet ist und 
die Rohdichte in diesem Bereich (22) zwischen 28 
und 40 kg/m3 und in den übrigen Bereichen zwischen 
20 und 32 kg/m3 liegt, wobei die Rohdichte im Be-
reich (22) höher als in den übrigen Bereichen ist.

35.  Dämmstoffelement nach Anspruch 34, da-
durch gekennzeichnet, dass das Bindemittel im Be-
reich (22) als duroplastisch aushärtendes, in dünnen 
Filmen zähplastisch verformbares bzw. zähbrechen-
des Kunstharz, wie beispielsweise Phenol-Formalde-
hyd-Harnstoffharz-Gemisch, Melaminharz und/oder 
Polyester ausgebildet ist.
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36.  Dämmstoffelement nach Anspruch 34, da-
durch gekennzeichnet, dass sich der Bereich (22) er-
höhten Bindemittelgehaltes in Längsrichtung er-
streckt und im wesentlichen in der Mitte der Mineral-
faserbahn (1), bezogen auf die Höhe und/oder die 
Breite der Mineralfaserbahn (1) zwischen den großen 
Oberflächen angeordnet ist.

37.  Dämmstoffelement nach Anspruch 36, da-
durch gekennzeichnet, dass der Bereich (22) erhöh-
ten Bindemittelgehaltes eine Höhe und/oder Breite 
von ungefähr 50 bis 75 %, insbesondere von 66 % 
der Gesamthöhe bzw. Gesamtbreite der Mineralfa-
serbahn (1) aufweist.

38.  Dämmstoffelement nach Anspruch 34, da-
durch gekennzeichnet, dass der Bereich (22) erhöh-
ten Bindemittelgehaltes streifenförmig ausgebildet 
ist.

39.  Dämmstoffelement nach Anspruch 34, da-
durch gekennzeichnet, dass der Bereich (22) erhöh-
ten Bindemittelgehaltes gitternetzartig ausgebildet 
ist.

40.  Dämmstoffelement nach Anspruch 34, da-
durch gekennzeichnet, dass der Bereich (22) erhöh-
ten Bindemittelgehaltes eine über die gesamte Länge 
der Mineralfaserbahn (1) im wesentlichen konstante 
Breite und/oder Höhe aufweist.

41.  Dämmstoffelement nach Anspruch 34, da-
durch gekennzeichnet, dass der Bereich (22) erhöh-
ten Bindemittelgehaltes komprimiert ist.

42.  Dämmstoffelement nach Anspruch 34, da-
durch gekennzeichnet, dass das Bindemittel im Be-
reich (22) als anorganisches Bindemittel, beispiels-
weise als Nanokomposite und/oder als insbesondere 
spröd-brüchiges Bindemittel mit kurzen Aushärtezei-
ten, wie beispielsweise Kieselsol, Wasserglas, Phos-
phatbinder und/oder Kombinationen bzw. Mischun-
gen daraus mit oder ohne Kunststoffzusätzen ausge-
bildet ist.

43.  Dämmstoffelement nach Anspruch 34, da-
durch gekennzeichnet, dass das Bindemittel außer-
halb des Bereichs (22) erhöhten Bindemittelgehaltes 
als plastisch verformbares Bindemittel, wie PVAC-, 
Acrylat- und/oder Silikonharz und/oder Mischungen 
daraus ausgebildet ist.

44.  Dämmstoffelement nach Anspruch 34, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mineralfaserbahn (1) 
aus zu einem Sekundärvlies pendelnd abgelegten 
Primärvlieslagen besteht.

45.  Vorrichtung zur Herstellung eines Dämmstoff-
elementes nach Anspruch 34, mit einem Schmelzo-
fen zur Herstellung einer zu zerfasernden silikati-

schen Schmelze, einem nachgeschalteten Zerfase-
rungsaggregat, in dem die silikatische Schmelze 
über zumindest eine rotatorisch angetriebene Walze 
in mikrofeine Mineralfasern zerfasert wird sowie einer 
Fördereinrichtung, auf der die mit Bindemitteln ver-
setzten Mineralfasern aufgesammelt werden, wobei 
im Bereich des Zerfaserungsaggregates Düsen an-
geordnet sind, über die Bindemittel unterschiedlicher 
Art und/oder Masse auf lokal vorbestimmte Mineral-
fasern aufbringbar sind, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Düsen (21) auf einem Kreisbogen angeord-
net sind, wobei der Kreisbogen die Walzen (6) des 
Zerfaserungsaggregats (5) umgibt und wobei die Dü-
sen (21) das Bindemittel in einem Bereich in Längs-
achsenrichtung der Walzen (6) bis zu einer Richtung 
rechtwinklig zur Längsachsenrichtung der Walzen (6) 
in Richtung auf die von den Walzen (6) abgegebenen 
Mineralfasern (7) abgeben.

46.  Vorrichtung zur Herstellung eines Dämmstoff-
elementes nach Anspruch 34, mit einem Schmelzo-
fen zur Herstellung einer zu zerfasernden silikati-
schen Schmelze, einem nachgeschalteten Zerfase-
rungsaggregat, in dem die silikatische Schmelze 
über zumindest eine rotatorisch angetriebene Walze 
in mikrofeine Mineralfasern zerfasert wird sowie einer 
Fördereinrichtung, auf der die mit Bindemitteln ver-
setzten Mineralfasern aufgesammelt werden und ei-
ner der Fördereinrichtung nachgeschalteten Pendel-
einrichtung, mit der ein auf der Fördereinrichtung ab-
gelegtes Primärvlies zu einem Sekundärvlies aufpen-
delbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Pende-
leinrichtung (11) zumindest eine in Richtung auf eine 
große Oberfläche des Primärvlieses (9) gerichtete 
Düse (24) für den Auftrag von Bindemittel auf einen 
Bereich (22) erhöhten Bindemittelgehaltes nachge-
schaltet ist, wobei die Aufgabe des Bindemittels auf 
das Primärvlies (9) lokal steuerbar ist.

47.  Vorrichtung nach Anspruch 45, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Düsen in Drehachsen (20) der ro-
tatorisch angetriebenen Walzen (6) des Zerfase-
rungsaggregates (5) angeordnet sind und das Binde-
mittel in Längsachsenrichtung der Walzen (6) abge-
ben.

48.  Vorrichtung nach Anspruch 45 oder 46, da-
durch gekennzeichnet, dass die Düsen (21) hinsicht-
lich Abgaberichtung und/oder Abgabemenge einstell-
bar ausgebildet sind.

49.  Vorrichtung nach Anspruch 45, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Fördereinrichtung eine Pen-
deleinrichtung (11) nachgeschaltet ist, die ein von 
Fördereinrichtung zugefördertes Primärvlies (9) zu 
einem Sekundärvlies (15) aufpendelt, wobei das Pri-
märvlies (9) Bereiche (22) mit erhöhtem Bindemittel-
gehalt aufweist.

50.  Vorrichtung nach Anspruch 46 oder 49, da-
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durch gekennzeichnet, dass der Pendeleinrichtung 
(11) zumindest eine Verdichtungseinrichtung, insbe-
sondere in Form zumindest einer Andruckwalze (25) 
vorgeschaltet ist, mit der das Primärvlies (9) zumin-
dest in Teilbereichen, die einen erhöhten Bindemittel-
gehalt aufweisen, komprimiert wird.

51.  Vorrichtung nach Anspruch 50, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Andruckwalze (25) um eine 
Achse (26) drehbar gelagert ist, die im wesentlichen 
parallel zur Förderrichtung des Primärvlieses (9) ver-
laufend angeordnet ist.

52.  Vorrichtung nach Anspruch 51, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jeder großen Oberfläche des Pri-
märvlieses (9) gegenüberliegend zumindest eine An-
druckwalze (25) angeordnet ist.

53.  Vorrichtung nach Anspruch 50, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Andruckwalze (25) in Förder-
richtung des Primärvlieses (9) auf dem Primärvlies 
(9) abrollt.

54.  Vorrichtung nach Anspruch 51, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jede Verdichtungseinrichtung zu-
mindest einen Walzensatz mit mehreren Andruckwal-
zen (25) aufweist.

55.  Vorrichtung nach Anspruch 50, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Pendeleinrichtung (11) zu-
mindest eine in Richtung auf eine große Oberfläche 
des Primärvlieses (9) gerichtete Düse (24) für den 
Auftrag von Bindemittel auf einen Bereich (22) erhöh-
ten Bindemittelgehaltes nachgeschaltet ist.

56.  Vorrichtung nach Anspruch 46 oder 55, da-
durch gekennzeichnet, dass beidseitig des Primärv-
lieses (9) zumindest eine Düse (24) angeordnet ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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